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RS OGH 1963/9/12 2Ob215/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1963

Norm

ABGB §1425

EO §307 Abs1

Rechtssatz

Unter den anderen Forderungsansprechern im Sinne des § 307 Abs 1 EO kann der Verp6ichtete nur dann verstanden

werden, wenn er trotz der im übrigen wirksamen Pfändung und Überweisung deshalb weiterhin

Forderungsansprecher geblieben ist, weil ein Teil der Forderung der Exekution entzogen ist (so schon JBl 1930 S 82).

Entscheidungstexte

2 Ob 215/63
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